
Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren  
auf den Wochenmärkten und dem Weihnachtsmarkt in der Stadt Plauen 

(Wochenmarkt- und Weihnachtsmarktgebührensatzung) 
 

vom ….  
 

 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeinde-

ordnung - SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. 

S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542) 

und §§ 1, 2, 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), zuletzt geändert durch Artikel 2 

Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), erlässt die Stadt Plauen  

folgende Satzung: 

 

 

Artikel 1 
Änderungen 

 
3. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren  

auf den Wochenmärkten und dem Weihnachtsmarkt in der Stadt Plauen 
(Wochenmarkt- und Weihnachtsmarktgebührensatzung) 

 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren auf den Wochenmärkten und dem Weihnachts-

markt in der Stadt Plauen (Wochenmarkt- und Weihnachtsmarktgebührensatzung) vom 

22.10.2015, zuletzt geändert durch Satzung vom 28.06.2018, wird wie folgt geändert: 

 

 

1. In § 5 wird der Satz „Die Regelung zu 1. Ziff. 1.3. gilt befristet bis zum Ablauf des   

    31.12.2019.“ gestrichen. 

 

2. In § 5a wird Absatz 3 gestrichen. 

 

 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01. Januar 2020 in Kraft. 

 

 

 

Plauen, den …. 

 

 

 

Ralf Oberdorfer 

Oberbürgermeister 


